
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1979/8/30 7Ob715/79,
1Ob601/82, 1Ob2230/96i

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.08.1979

Norm

EO §382 Z8 litc IVD

Rechtssatz

Die Anomalie der EV zur Sicherung des ehelichen Gebrauchsvermögens und ehelicher Ersparnisse gegenüber anderen

EV besteht darin, daß nicht nur der Kläger seinen mit der Klage geltend gemachten Anspruch, sondern auch der

Beklagte seinen Anspruch auf Aufteilung durch einstweilige Verfügung sichern kann.

Entscheidungstexte

7 Ob 715/79

Entscheidungstext OGH 30.08.1979 7 Ob 715/79

JBl 1980,268

1 Ob 601/82

Entscheidungstext OGH 05.05.1982 1 Ob 601/82

1 Ob 2230/96i

Entscheidungstext OGH 26.07.1996 1 Ob 2230/96i

Auch; Beisatz: Es spielt keine Rolle, welcher der Ehegatten die Scheidungsklage eingebracht hat. (T1)
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